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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

EU - In - R 

zu Punkt ..... der 861. Sitzung des Bundesrates am 18. September 2009 
 
 

Initiative des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, der 
Tschechischen Republik, des Königreichs Dänemark, der Republik 
Estland, der Hellenischen Republik, des Königreichs Spanien, der 
Französischen Republik, der Republik Litauen, der Republik Lettland, 
der Republik Ungarn, des Königreichs der Niederlande, Rumäniens, 
der Republik Slowenien, der Slowakischen Republik und des König-
reichs Schweden für einen Rahmenbeschluss 2009/.../JI des Rates 
vom ... über die Übertragung von Strafverfahren 
Ratsdok. 11119/09 

 

 

A 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU) und 

der Rechtsausschuss (R) 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat nimmt das Anliegen des Vorschlags, durch einen Rahmenbe-
schluss einen für alle Mitgliedstaaten verbindlichen gemeinsamen Rechts-
rahmen für die Übertragung von Ermittlungsverfahren zwischen den Mitglied-
staaten zu schaffen, zur Kenntnis. 

EU 
(bei 

Annahme 
entfällt 
Ziffer 2) 

Zu einzelnen Regelungen des vorgeschlagenen Rahmenbeschlusses weist der 
Bundesrat auf Folgendes hin: 
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2. Der Bundesrat unterstützt das Anliegen des Vorschlags, durch einen Rahmenbe-
schluss einen für alle Mitgliedstaaten verbindlichen gemeinsamen Rechtsrah-
men für die Übertragung von Ermittlungsverfahren zwischen den Mitgliedstaa-
ten zu schaffen. 

R 

Zu einzelnen Regelungen des vorgeschlagenen Rahmenbeschlusses weist der 
Bundesrat allerdings auf Folgendes hin: 

3. Das deutsche Strafanwendungsrecht ist bereits recht weitgehend. Die noch deut-
lich darüber hinausgehende Regelung in Artikel 5 des Rahmenbeschlussvor-
schlags, wonach die Befugnis zur innerstaatlichen Verfolgung allein von der 
Strafbarkeit im Recht eines anderen Mitgliedstaates und einem Ersuchen eines 
anderen Mitgliedstaates um Übertragung eines anderen Verfahrens abhängen 
soll, erscheint problematisch. Die Regelung sollte so gefasst werden, dass eine 
zu weite - und damit Zuständigkeitsstreitigkeiten heraufbeschwörende - Ausle-
gung vermieden wird. 

EU 
R 

4. Es erscheint nicht unzweifelhaft, ob die in Artikel 7 Buchstabe c, f, g und h 
aufgeführten Kriterien (Ort, an dem sich die wichtigsten Beweismittel befinden; 
noch ausstehende oder stattfindende Verbüßung einer freiheitsentziehenden 
Maßnahme in anderer Sache; bessere Resozialisierungsaussichten; gewöhnli-
cher Aufenthalt des Opfers oder sonstiges erhebliches Interesse des Opfers an 
der Verfahrensübertragung) geeignet sind, jeweils für sich betrachtet eine Ver-
fahrensübertragung zu rechtfertigen. 

EU 
R 

5. Die Regelung über die Unterrichtung des Beschuldigten in Artikel 8 sollte so 
gefasst werden, dass es keinem Zweifel unterliegt, dass im Falle verdeckt ge-
führter Ermittlungen eine den Ermittlungszweck gefährdende Unterrichtung des 
Beschuldigten von Tatvorwurf und beabsichtigter Übertragung unterbleiben 
oder zumindest bis zum Wegfall der Gefährdung der Ermittlungen zurückge-
stellt werden kann. 
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6. Die Ausgestaltung der Ablehnungsgründe in Artikel 12 des Vorschlags bedarf 
unbedingt der Ergänzung. Dem ein Ersuchen entgegennehmenden Mitgliedstaat 
muss eine Ablehnung der Übertragung gegebenenfalls auch allein mit der 
Begründung, dass die Übertragung die effiziente und geordnete Rechtspflege 
nicht verbessern würde, möglich sein. Denn dieses Kriterium ist eine von zwei 
in Artikel 7 kumulativ aufgestellten Voraussetzungen der Übertragung. Im Er-
gebnis sollte die Übertragung von Strafverfahren nur einvernehmlich erfolgen. 

EU 
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7. Eine Klarstellung des mit Artikel 16 Absatz 4 des Vorschlags verfolgten 
Regelungsziels erscheint wünschenswert. Es sollte vermieden werden, dass 
wegen ein und derselben Tat in verschiedenen Mitgliedstaaten parallel Er-
mittlungsverfahren geführt werden und die Gefahr von Verstößen gegen den 
Grundsatz "ne bis in idem" entsteht. 

EU 
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B 

8. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten 

empfiehlt dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-
nis zu nehmen. 

  


